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„Zahllose Demos, eindrucksvolle Streiks, Zehntausende, die unsere Forderung unterstützt 
haben, und schließlich auch gute Argumente haben die Festung TdL dann doch erstürmt“, 
bilanzierte dbb Chef Ulrich Silberbach am Ende der Potsdamer Verhandlungen. „Allerdings 
können wir nicht komplett zufrieden sein. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hat 
sich bis zum Ende schwergetan, durch konstruktive Tarifpolitik den Landesdienst attrak-
tiver zu gestalten. Aber: Unter dem Strich haben wir alles versucht und viel für die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in den Ländern erreicht. Mehr Zukunftsgestaltung war mit 
der TdL nicht machbar. Für uns als dbb ist aber klar, dass die Länder mit dem Potsdamer Ab-
schluss nicht aus der Pflicht sind. Wir erwarten, dass alle Länder das Volumen des Potsdamer 
Abschlusses zeitgleich und systemgerecht auf die Landes- und Kommunalbeamten übertra-
gen“, so dbb Verhandlungsführer Silberbach am Ende der Verhandlungen am 2. März 2019.

Kernpunkte des Ergebnisses im Detail
Entgelterhöhung
Die lineare Steigerung beträgt im Gesamtvolumen 3,2 % (mindestens 100 Euro) zum 1. Januar 2019, 
nochmals 3,2 % (mindestens 90 Euro) zum 1. Januar 2020 und schließlich 1,4 % (mindestens 50 Euro) zum 
1. Januar 2021. Dabei wird die jeweilige Stufe 1 in der Tabelle überproportional erhöht. Das ergibt unter 
Einberechnung aller weiteren Faktoren der Tarifeinigung ein Gesamtvolumen von 8 %. Die Laufzeit  
beträgt 33 Monate (bis 30. September 2021).
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Viel erreicht!  
Schlimmes verhindert!

Aktionen von Schwerin bis Stuttgart erfolgreich

Ulrich Silberbach erläutert den Tarifkompromiss den Medien
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Auszubildende
Die Ausbildungsentgelte (TVA-L BBiG und TVA-L Pflege) werden zum 1. Januar 2019 und zum  
1. Januar 2020 um jeweils 50 Euro (TVA-L Gesundheit um 45,50 Euro und 50 Euro) erhöht. Der Ur-
laubsanspruch erhöht sich um einen Tag auf 30 Tage. Die alten Übernahmeregelungen werden wie-
der in Kraft gesetzt.

Pflege
  Die Werte (und die Eingruppierungsregelungen) der Pflegeentgelttabelle des TVöD (P-Tabelle) 
 werden im TV-L übernommen und rückwirkend ab Januar 2019 ebenfalls dynamisiert.
  Die Gewerkschaften haben für Pflegekräfte an Unikliniken und in den Zentren für Psychiatrie Baden-
Württemberg ab Entgeltgruppe KR 7 eine dynamische Zulage von 120 Euro monatlich durchgesetzt.

  Der Zuschlag für Samstagsarbeit wird ab 1. Januar 2020 auf 20 % erhöht. Über eine Erhöhung des 
Samstagszuschlags bei Wechselschicht-/Schichtarbeit werden Verhandlungen aufgenommen.
  Der Zusatzurlaub für ständige Wechselschichtarbeit (§ 43 TV-L) wird 2020 auf bis zu 7 Tage, 2021 
auf bis zu 8 Tage und 2022 auf bis zu 9 Tage erhöht. Die Höchstgrenzen erhöhen sich entsprechend.

Entgeltordnung
  Die Garantiebeträge bei Höhergruppierung werden zum 1. Januar 2019 für die Dauer der Laufzeit 
des Tarifvertrags auf 100 Euro (EG 1-8) bzw. auf 180 Euro (EG 9-14) erhöht, begrenzt auf den Unter-
schiedsbetrag bei einer stufengleichen Zuordnung. Der Forderung nach einer stufengleichen Höher-
gruppierung wollte die TdL nicht nachkommen.
  Die bisherige Entgeltgruppe 9 wird in die Entgeltgruppen 9a und 9b aufgeteilt. Dabei gelten für die 
Entgeltgruppe 9a folgende Ausgangswerte (AW):

  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6
   AW: 2.749,89 3.029,67 3.077,31 3.172,55 3.560,20 3.667,01

Entgeltordnung Lehrkräfte
Die Angleichungszulage wird zum  
1. Januar 2019 von bisher 30 Euro 
um 75 Euro auf 105 Euro erhöht. 
Auch in der nächsten Einkommens-
runde werden weitere Anglei-
chungsschritte verhandelt. Schon 
nach Abschluss der aktuellen Ein-
kommensrunde wollen die Tarif-
partner wieder über die Weiterent-
wicklung der Entgeltordnung für 
Lehrkräfte reden.

Volker Geyer stellt das Ergebnis der dbb Bundestarifkommission vor

28. Februar 2019, Potsdam
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Weitere Ergebnisbestandteile 

  Die Tabellenentgelte in der neu 
vereinbarten SuE-Tabelle (Sozial- 
und Erziehungsdienst, Anlage G 
zum TV-L), die ab dem 1. Januar 
2020 gültig ist, werden zum 1. Ja-
nuar 2020 um 2 x 3,2 Prozent und 
zum 1. Januar 2021 nochmals um 
1,4 Prozent erhöht.
  Die Jahressonderzahlung wird für 
die Jahre 2019 bis 2022 auf dem 
Niveau von 2018 eingefroren. Al-
lerdings wird zuvor noch die An-
gleichung Ost an das Westniveau 
umgesetzt. Danach finden Entgelt-
erhöhungen auch auf die Jahres-
sonderzahlung wieder Anwendung. 

Angriff auf die Entgeltordnung abgewehrt
In den Verhandlungen hatte die TdL eine massive Gegenforderung gestellt. Sie wollte den so genann-
ten Arbeitsvorgang neu definiert haben. Das klingt harmlos, hätte es aber in sich gehabt und zu einer 
spürbar schlechteren Eingruppierung für unzählige Beschäftigte geführt. Mit ihrem Vorhaben wollte 
die TdL die aktuelle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts korrigieren. „Damit wären durch die 
Hintertür viele materielle Vorteile unseres Abschlusses direkt wieder einkassiert worden“, erläuterte 
Silberbach gegenüber der Presse. „Über zwei Runden hinweg haben die Arbeitgeber diese massive Ver-
schlechterung ultimativ gefordert und mit dem Abbruch der Verhandlungen gespielt. Letztlich aber 
haben sie eingesehen, dass wir hier keinen Zoll breit von unserer Ablehnung zurückweichen würden.“ 

Diskussion und Bewertung
In der dbb Verhandlungs- und der dbb Bundestarif-
kommission ist der Kompromiss kontrovers disku-
tiert worden. Volker Geyer, Fachvorstand Tarifpoli-
tik im dbb, warb für die Annahme des Kompromisses, 
„weil wir in unseren Kernforderungen deutliche Ver-
besserungen ausgehandelt haben. Linear haben wir 
ordentlich was erreicht und bei wichtigen Detailfor-
derungen ebenfalls Verbesserungen gestaltet, die in 
den Portemonnaies der Beschäftigten zu spüren sein 

Abstimmung in der dbb Bundestarifkommission

1. März 2019, Potsdam28. Februar 2019, Potsdam
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dbb und komba helfen!
Als Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fachkompetente Vertretung Ihrer In-
teressen ebenso sicher wie die sachkundige Beratung bei Problemen am Arbeitsplatz. Ihre ehrenamt-
lichen komba Kolleginnen und Kollegen kennen die Fragen und Probleme in den Kommunen und Betrie-
ben, denn sie arbeiten selber dort. Rechtsberatung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Informationen 
und Seminarangebote sind nur einige weitere Leistungen. komba ist die Kommunalgewerkschaft der 
kurzen Wege: Ob nun zu der Kommunal- und Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu den Be-
trieben oder zu Ihnen. Aber das ist noch nicht alles: Der dbb tritt als eigenständiger Tarifpartner macht-
voll den Arbeitgebern von Bund, Ländern und Kommunen gegenüber – und setzt, wenn es sein muss, 
Forderungen auch mit Streiks durch. komba und dbb zusammen bieten also beides: Individuelle, pra-
xisbezogene Hilfe und Unterstützung im beruflichen Alltag genau so wie eine konsequente, kämpfe-
rische Interessenvertretung auf höchster Ebene.

Nähe ist unsere Stärke – und unsere Stärke ist Ihnen nah.
Weitere Informationen: www.komba.de

Name

Vorname

Geb.-Datum

Straße

PLZ/Ort

E-Mail

  Ich möchte komba-Mitglied werden. Bitte senden Sie mir einen 
 Mitgliedantrag zu.

  Ich möchte zunächst komba-Informationsmaterial erhalten.

Zutreffendes bitte ankreuzen:

  Beamter / Beamtin  in Ausbildung
  Arbeitnehmer/in  im Ruhestand

  Allg. Verwaltungs-Dienst   Gesundheits- und Pflegedienst
 technischer Dienst   Sozial- und Erziehungsdienst
  Ver- und Entsorgung   Feuerwehr / Rettungsdienst

  andere Berufsgruppe

komba gewerkschaft, Tarifkoordination, Norbertstraße 3, 50670 Köln, Tel: 02 21. 91 28 52 - 0, 
Fax: 02 21. 91 28 52 - 5, E-Mail: bund@komba.de, Internet: www.komba.de

Datum / Unterschrift

Datenschutzhinweis: Wir speichern und verarbeiten die uns mitgeteilten Daten, um den uns  
erteilten Auftrag zu erfüllen. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 (1) b DSGVO. Es erfolgt  
keine Weitergabe an Dritte, sondern lediglich an Auftragsverarbeiter. Wir löschen die Daten, wenn sie 
für die verfolgten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
ist: komba gewerkschaft e.V., Friedrichstraße 170, 10117 Berlin. Unseren Datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie unter derselben Anschrift oder unter der E-Mail: bund@komba.de. Informationen 
über Ihre Rechte als Betroffener sowie weitere Informationen erhalten Sie hier: www.komba.de/
metanavigation-bund/datenschutzerklaerung.html  

Bestellung weiterer Informationen

28. Februar 2019, Potsdam

werden. Insbesondere der Fakt, dass wir bei unseren Forderungen für die Azubis nahezu alles durch-
setzen konnten, ist gut für die jungen Menschen und ein erfreuliches Signal für die Zukunft des öf-
fentlichen Dienstes. Dass jedoch die TdL kaum bereit war, strukturelle Defizite des TV-L aufzuarbei-
ten, darf nicht kleingeredet werden.“ Am Ende der Diskussion in der Bundestarifkommission stimmte 
diese mehrheitlich bei einigen Gegenstimmen zu.

Aktuelle Infos
Weitere Infos, den Wortlaut der Einigung und die aktuellen Tabellen stellen wir auf den Sonderseiten 
des dbb zur Einkommensrunde (www.dbb.de/einkommensrunde) zur Verfügung. Dort werden wir 
auch über den weiteren Verlauf der Verhandlungen zum TV-Hessen berichten.


